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Prüfungsordnung 
für den Master-Studiengang 

Computer Aided Mechanical Engineering (CAME) 
an der Fachhochschule Bielefeld 
(University of Applied Sciences) 

vom 18. März 2004 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 94 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW S. 190), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28. Januar 2003 (GV.NRW. S. 36), hat der Fachbereichsrat des 
Fachbereiches Maschinenbau der Fachhochschule Bielefeld folgende Ordnung erlassen: 
 

I n h a l t s ü b e r s i c h t 
 

I. Allgemeines 
§  1 Geltungsbereich der Prüfungsordnung; Studienordnung 
§  2 Ziel des Studiums; Zweck der Prüfung 
§  3 Studienvoraussetzungen 
§  4 Regelstudienzeit; Studienumfang 
§  5 Umfang und Gliederung der Prüfungen 
§  6 Organisation der Prüfungen; Prüfungsausschuss 
§  7 Prüfende und Beisitzende 
§  8 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
§  9 Bewertung von Prüfungsleistungen 
§ 10 Wiederholung von Prüfungsleistungen 
§ 11 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
 

II. Studienbegleitende Prüfungen 
§ 12 Ziel, Umfang und Form der Prüfungen; Testate 
§ 13 Zulassung zu Prüfungen 
§ 14 Durchführung von Prüfungen 
§ 15 Klausurarbeiten 
§ 16 Mündliche Prüfungen 
 

III. Studium 
§ 17 Prüfungen und Testate 
 

IV. Externes Studiensemester 
§ 18  Externes Studiensemester 
 

V. Masterarbeit (Thesis) und Kolloquium 
§ 19 Masterarbeit (Thesis) 
§ 20  Zulassung zur Masterarbeit 
§ 21 Ausgabe und Bearbeitung der Masterarbeit (Thesis) 
§ 22 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit (Thesis) 
§ 23 Kolloquium 
 

VI. Ergebnis der Masterprüfung 
§ 24 Ergebnis der Masterprüfung 
§ 25 Zeugnis, Gesamtnote, Urkunde 
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VII. Schlussbestimmungen 

§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 27 Ungültigkeit von Prüfungen 
§ 28 Inkrafttreten; Veröffentlichung 

 
Anlage 1: Umrechnungstabelle gem. § 9 Abs. 5 
 

 
I. Allgemeines 

 
§ 1 

Geltungsbereich der Prüfungsordnung; Studienordnung 
(1) Die Prüfungsordnung gilt für den Abschluss des Studiums in dem Master-Studiengang 

Computer Aided Mechanical Engineering an der Fachhochschule Bielefeld. Sie regelt 
die Masterprüfung in diesem Studiengang. 

(2) Auf der Grundlage dieser Prüfungsordnung stellt die Fachhochschule Bielefeld eine 
Studienordnung auf. Die Studienordnung regelt Inhalt und Aufbau des Studiums unter 
Berücksichtigung der fachlichen und hochschuldidaktischen Entwicklungen und Anfor-
derungen der beruflichen Praxis und enthält die inhaltliche Beschreibung der Prüfungs-
gebiete.  

 
§ 2 

Ziel des Studiums; Zweck der Prüfung 
(1) Die Masterprüfung bildet den zweiten berufsqualifizierenden Abschluss eines Hoch-

schulstudiums und entspricht dem vereinheitlichten europäischen Graduierungssystem. 
(2) Das englischsprachige Studium (§ 4), welches zur Masterprüfung führt, soll unter Be-

achtung der allgemeinen internationalen Studienziele die Studierenden auf der Grundla-
ge wissenschaftlicher Erkenntnisse, insbesondere neben der anwendungsbezogenen, 
auch theoriebezogene Inhalte ihres Studienfachs vermitteln und sie befähigen, ingeni-
eurmäßige Methoden international anzuwenden, praxisgerechte Problemlösungen zu er-
arbeiten und dabei auch außerfachliche Bezüge zu beachten. Dies betrifft insbesondere 
den immer stärker werdende Einsatz von rechnergestützten Prozessen und Dienstleis-
tungen im Maschinenbau. 

(3) Durch die Masterprüfung (§ 5) soll festgestellt werden, ob die Studierenden die für eine 
selbständige Tätigkeit im Beruf notwendigen gehobenen wissenschaftlichen Fachkennt-
nisse erworben haben. Darüber hinaus sollen die Studierenden zeigen, dass sie befähigt 
sind, auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden auch in einer 
Fremdsprache international zu arbeiten. 

(4) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird im Master-Studiengang Computer Aided 
Mechanical Engineering der Grad "Master of Science" (Kurzform:  „MSc") verliehen. 

 
§ 3 

Studienvoraussetzungen 
(1)  Voraussetzungen für die Zulassung zum Studium ist der Nachweis eines abgeschlosse-

nen Hochschulstudiums mit mindestens dem Abschluss Bachelor in einer ingenieurwis-
senschaftlichen Richtung. 

(2) Als weitere Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums wird neben der in Abs. 1 
genannten Voraussetzung eine besondere Vorbildung gem. Abs. 3 gefordert. 
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(3) Die besondere Vorbildung besteht aus guten mathematisch-ingenieurwissenschaftlichen 
Kenntnissen sowie befriedigenden englischen Sprachkenntnissen. Der Nachweis der 
mathematisch-ingenieurwissenschaftlichen Kenntnisse ist durch gute Noten (Vordip-
lom- oder Hauptdiplomzeugnis, Bachelorzeugnisse entsprechend) in den Fächern Ma-
thematik, Informatik, Technische Mechanik und Physik zu erbringen. Der Nachweis be-
friedigender englischer Sprachkenntnisse ist wie folgt zu erbringen:   
1. Englisch als Muttersprache oder 
2. durch ein Cambridge First Certificate oder 
3. durch ein Zeugnis einer allgemeinbildenden Schule mit Fachhochschulzugangsbe- 

  rechtigung mit mindestens der Note befriedigend oder 7 Punkten oder 
4. durch einen mindestens 3jährigen Aufenthalt in einem englischsprachigen Land. 
5. Zur inhaltlichen Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen in den Einzelfällen wird  

 eine gemeinsame Kommission eingerichtet. 
 

§ 4 
Studienumfang; Lehrangebot 

(1) Das Studium umfasst drei Semester, in denen die Studierenden an Lehrveranstaltungen 
in Bielefeld und der Partnerhochschule teilnehmen, die für den Masterkurs angeboten 
werden. Es gliedert sich in: 
1. ein zweisemestriges Fachstudium; 
2. eine einsemestrige Masterarbeit (Thesis). 

(2) Der Studienumfang beträgt insgesamt 82 Semesterwochenstunden. 
 

§ 5 
Umfang und Gliederung der Prüfungen 

(1) Das Studium wird mit der Masterprüfung abgeschlossen. Die Masterprüfung gliedert 
sich in studienbegleitende Prüfungen und einen abschließenden Prüfungsteil.  

(2) Die studienbegleitenden Prüfungen sollen zu dem Zeitpunkt stattfinden, an dem das 
jeweilige Fach im Studium abgeschlossen wird. Sie bestehen aus den Prüfungen gemäß 
§ 17. 

(3)  Der abschließende Teil der Masterprüfung besteht aus einer Masterarbeit (Thesis), de-
ren Bearbeitungsdauer 5 Monate umfasst und einem Kolloquium, das sich an die Arbeit 
anschließt. Das Thema der Masterarbeit (Thesis) wird in der Regel im zweiten Semester 
so rechtzeitig ausgegeben, dass das Kolloquium am Ende des dritten Semesters abgelegt 
werden kann. Das Kolloquium soll innerhalb von einem Monat nach Abgabe der Mas-
terarbeit (Thesis) stattfinden. 

(4) Das Studium sowie das Prüfungsverfahren sind so zu gestalten, dass das Studium 
einschl. der Masterprüfung mit Ablauf des dritten Semesters abgeschlossen sein kann. 
Die Prüfungsverfahren müssen die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die Fristen des 
Erziehungsurlaubs berücksichtigen. 

 
§ 6 

Organisation der Prüfungen, Prüfungsausschuss 
(1) Für die Prüfungsorganisation ist die Dekanin oder der Dekan des entsprechenden Fach-

bereiches verantwortlich. 
(2) Für die übrigen durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben ist ein Prüfungs-

ausschuss zu bilden. Der Prüfungsausschuss besteht aus 
1. drei Mitgliedern der Professorenschaft, darunter einem vorsitzenden Mitglied und  

    einem stellvertretend vorsitzenden Mitglied, 
2. einem Mitglied der Mitarbeiterschaft in Lehre und Forschung mit Hochschulaschluss, 
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3. einem Studierenden. 
 Die Mitglieder werden vom Fachbereichsrat gewählt. Entsprechend wird durch die 

Wahl bestimmt, wer die Mitglieder mit Ausnahme des vorsitzenden Mitgliedes und des 
stellvertretend vorsitzenden Mitglieds im Verhinderungsfall vertreten soll. Die Amtszeit 
der hauptberuflich an der Hochschule tätigen Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des stu-
dentischen Mitglieds ein Jahr. Dies gilt auch für die Vertretungsmitglieder. Das vorzei-
tige Niederlegen des Mandats muss der Dekanin oder dem Dekan schriftlich angezeigt 
werden.  

(3) Der Prüfungsausschuss achtet auf die Einhaltung der Prüfungsordnung. Er entscheidet 
insbesondere über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidun-
gen. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnung und der 
Studienpläne. Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Re-
gelfälle auf das vorsitzende Mitglied, bzw. das stellvertretend vorsitzende Mitglied des 
Prüfungsausschusses übertragen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprü-
che. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn das vorsitzende Mitglied (oder Stell-
vertretung), ein weiteres Mitglied der Professorenschaft und ein weiteres stimmberech-
tigtes Mitglied anwesend ist. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des vorsitzenden Mitglieds.  

(5) Die studentischen Mitglieder wirken bei pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidun-
gen, insbesondere bei der Anrechnung oder sonstigen Beurteilung von Studien- und 
Prüfungsleistungen und der Bestellung von Prüfenden und Beisitzenden, nicht mit. Dar-
über hinaus nehmen sie auch nicht an der Beratung und Beschlussfassung über Angele-
genheiten, welche die Festlegung von Prüfungsaufgaben oder die ihre eigene Prüfung 
betreffen, teil. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme von Prü-
fungen zugegen zu sein. Ausgenommen sind studentische Mitglieder, die sich im glei-
chen Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen. 

(7) Alle Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüfenden und die Beisitzenden unterlie-
gen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 
durch das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu ver-
pflichten. 

 
§ 7 

Prüfende und Beisitzende 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzenden. Zum Prüfenden 

darf nur bestellt werden, wer mindestens die Diplomprüfung an einer Hochschule oder 
eine vergleichbare Prüfung abgelegt oder eine vergleichbare Qualifikation erworben hat 
und, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Studienab-
schnitt, auf den sich die Prüfung bezieht, eine einschlägige selbständige Lehrtätigkeit 
ausgeübt hat. Sind mehrere Prüfende zu bestellen, so soll mindestens eine prüfende Per-
son in dem betreffenden Prüfungsfach gelehrt haben. Zu Beisitzenden dürfen nur Perso-
nen bestellt werden, die mindestens die Diplomprüfung an einer Hochschule oder eine 
vergleichbare Prüfung abgelegt oder eine vergleichbare Qualifikation erworben haben 
(sachkundige Beisitzende). Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
Die Prüfenden und Beisitzenden unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 

(2) Der Prüfling kann für mündliche Fachprüfungen sowie zum Betreuen der Masterarbeit 
einen oder mehrere Prüfer vorschlagen. Auf den Vorschlag des Prüflings ist nach Mög-
lichkeit Rücksicht zu nehmen. Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Prüfungs-
verpflichtung möglichst gleichmäßig auf die Prüfenden verteilt wird. 
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(3) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling die 
Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. Die Bekanntgabe soll zu-
gleich mit der Zulassung zur Prüfung, in der Regel mindestens zwei Wochen vor der 
Prüfung oder der Ausgabe der Masterarbeit (Thesis), erfolgen. Die Bekanntmachung 
durch Aushang ist ausreichend. 

 
§ 8 

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) Entsprechende fremdsprachige Studien- und Prüfungsleistungen in einem Studiengang 

mit gleichartigen Lehrinhalten  an anderen Fachhochschulen oder in entsprechenden 
Studiengängen an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes werden 
von Amts wegen angerechnet. 

(2) Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen an Hochschulen außerhalb des Gel-
tungs-bereiches des Grundgesetzes werden auf Antrag angerechnet. Für die Gleichwer-
tigkeit sind die von der Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz ge-
billigten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Soweit Äquivalenzvereinbarungen 
nicht vorliegen, entscheidet in der Regel der Prüfungsausschuss über die Anrechnung. 
Bei Zweifeln in Fragen der Gleichwertigkeit helfen die Lehrenden des Fachbereiches  
oder die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen. 

(3) Über die Anrechnung nach den Absätzen 1 bis 2 entscheidet der Prüfungsausschuss 
nach den Richtlinien des ECTS (Europäisches System zur Anrechnung von Studienleis-
tungen), im Zweifelsfall nach Anhörung von für die Fächer zuständigen Prüfenden. 

 
§ 9 

Bewertung von Prüfungsleistungen  
(1) Prüfungsleistungen sind durch Noten differenziert zu beurteilen. Die Noten für die ein-

zelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfenden festgesetzt. 
(2) Sind mehrere Prüfende an einer Prüfung beteiligt, so bewerten sie die gesamte Prü-

fungsleistung gemeinsam, sofern nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. Bei 
nicht übereinstimmender Beurteilung ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mit-
tel der Einzelbewertungen. 

(3) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 

 2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
 3 = befriedigend = eine Leistung, die  durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
 4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen ge-

nügt; 
 5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun-

gen     nicht mehr genügt. 
 Zur weiteren Differenzierung der Bewertung können um 0,3 verminderte oder erhöhte 

Notenziffern verwendet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 
(4) Bei der Bildung von Noten und Zwischenwerten ergibt ein rechnerischer Wert 
  bis 1,5   die Note  "sehr gut" 
  über 1,5 bis 2,5 die Note  "gut" 
  über 2,5 bis 3,5 die Note  "befriedigend" 
  über 3,5 bis 4,0 die Note  "ausreichend" 
  über 4,0  die Note  "nicht ausreichend". 

Hierbei werden Zwischenwerte nur mit der ersten Dezimalstelle berücksichtigt; alle 
weiteren Stellen hinter dem Komma werden ohne Rundung gestrichen. 
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(5) Die nach Absatz 3 vergebenen Noten werden gemäß der Tabelle der Anlage 1 in ECTS-
Grades umgerechnet und in dem Diploma Supplement aufgeführt. 

(6) Den Studierenden ist die Bewertung von Prüfungen und der Masterarbeit nach spätes-
tens sechs Wochen mitzuteilen. Die Bekanntmachung durch Aushang ist ausreichend. 

 
 

§ 10 
Wiederholung von Prüfungsleistungen 

(1) Studienbegleitende Prüfungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, 
können wiederholt werden. Die Wiederholung soll zum nächsten Prüfungstermin nach 
dem erfolglosen Versuch stattfinden, der für das jeweilige Fach angeboten wird. 

(2) Eine nicht bestandene studienbegleitende Prüfung kann einmal wiederholt werden, mit 
der Möglichkeit zur mündlichen Ergänzungsprüfung 

(3) Projektarbeiten, Masterarbeit und Kolloquium können je einmal wiederholt werden. 
(4) Die Bestimmungen des § 93 HG über den Freiversuch finden für das Masterstudium 

keine unmittelbare Anwendung. 
 

§ 11 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als "nicht bestanden" (Note 5,0) bewertet, wenn der Prüfling 
zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder nach Beginn der 
Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt oder die Prüfungsleistung 
nicht vor Ablauf der Prüfung erbringt. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Masterarbeit 
nicht fristgemäß abgeliefert wird. Wird die gestellte Prüfungsarbeit nicht bearbeitet, 
steht dies der Säumnis nach Satz 1 gleich. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit ist ein ärztliches Attest vorzulegen, das die Prüfungsunfähigkeit entsprechend 
der Prüfungsform bescheinigt. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, so kann 
die Zulassung zu der entsprechenden Prüfungsleistung erneut beantragt werden. 

(3) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Be-
nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungs-
leistung als "nicht bestanden" (Note 5,0) bewertet. Wer als Prüfling den ordnungsgemä-
ßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Aufsicht in der Regel nach 
Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in 
diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als "nicht bestanden" (Note 5,0) 
bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. Erfolgt ein 
Ausschluss von der weiteren Erbringung einer Prüfungsleistung, kann verlangt werden, 
dass diese Entscheidung vom Prüfungsausschuss unverzüglich überprüft wird. Dies gilt 
entsprechend bei Feststellungen gemäß Satz 1. 

 
II. Studienbegleitende Prüfungen 

 
§ 12 

Ziel, Umfang und Form der studienbegleitenden Prüfungen, Testate 
(1) In den studienbegleitenden Prüfungen soll festgestellt werden, ob die Studierenden In-

halt und Methoden der Prüfungsmodule in den wesentlichen Zusammenhängen beherr-
schen und die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten selbständig anwenden können. 

(2) Die Prüfungsanforderungen sind an dem Inhalt der Lehrveranstaltungen zu orientieren, 
die aufgrund der Studienordnung für das betreffende Prüfungsmodul vorgesehen sind. 
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(3) Die Prüfung besteht in einer schriftlichen Klausurarbeit mit einer Bearbeitungszeit von 
mindestens 1 1/2 Stunden (90 Minuten) und höchstens 3 Stunden (180 Minuten) Dauer 
oder in einer mündlichen Prüfung von mindestens 30 Minuten und höchstens 60 Minu-
ten Dauer. Beide Prüfungsformen können auch praktische Prüfungsanteile enthalten. 
Der Prüfungsausschuss legt in der Regel mindestens zwei Monate vor einem Prüfungs-
termin die Prüfungsform und im Fall einer Klausurarbeit deren Bearbeitungszeit im Be-
nehmen mit den Prüfenden für alle Kandidatinnen und Kandidaten der jeweiligen Prü-
fung einheitlich und verbindlich fest. 

(4) In Fächern, in denen ein Teil des Lehrstoffes in Praktika vermittelt wird, ist zur ord-
nungsgemäßen Durchführung des Studiums die Teilnahme durch Testat nachzuweisen. 
Ein Testat wird erteilt, wenn eine regelmäßige und aktive Teilnahme an den dafür vor-
gesehenen Lehrveranstaltungen bescheinigt werden kann. 

(5) Eine Prüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistung nicht schlechter als mit der Note 
4,0 bewertet worden ist. 

(6) Der Lehrende eines Moduls kann auch festlegen, dass in dem entsprechenden Modul 
neben studienbegleitenden Prüfungen bewertete Hausaufgaben (course work) durchzu-
führen sind. Die Gewichtung aller Hausaufgaben zusammen darf nicht höher sein, als 
die der studienbegleitenden Prüfung. Das gewichtete Mittel der beiden Noten stellt dann 
die Endnote für dieses Modul dar.  

(7) Werden in einem Modul bewertete Hausaufgaben durchgeführt, so hat der Lehrende 
dies und auch den Gewichtungsfaktor den Studierenden zu Beginn des Semester mitzu-
teilen.  

(8) Die Projektarbeit erhält das gleiche Gewicht wie eine studienbegleitende Prüfung.  
 

§ 13 
Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungen 

(1)     Zu einer studienbegleitenden Prüfung kann nur zugelassen werden, wer 
 1. gem. § 65 HG bzw. § 71 Abs. 1 HG immatrikuliert ist, 
 2. die nach § 3 geforderten Voraussetzungen erfüllt. 
 3. die gem. § 12 Abs. 4 geforderten Testate erbracht hat. 

(2) Der Antrag auf Zulassung ist bis zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin 
schriftlich an den Prüfungsausschuss zu richten. Der Antrag kann für mehrere Prüfun-
gen zugleich gestellt werden, wenn diese Prüfungen innerhalb desselben Prüfungszeit-
raums oder die dafür vorgesehenen Prüfungstermine spätestens zu Beginn der Vorle-
sungszeit des folgenden Semesters stattfinden sollen. 

(3) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen oder bis zu einem vom Prüfungsaus-
schuss festgesetzten Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt 
worden ist: 

1. die Nachweise über die in den Abs. 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen, 
2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entsprechender Prüfungen und 

einer Masterprüfung im gleichen Studiengang, 
3. eine Erklärung darüber, ob bei mündlichen Prüfungen einer Zulassung von Zuhörenden 

widersprochen wird. 
 Ist es nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen 

Weise beizubringen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere 
Art zu führen. 

(4) Der Antrag auf Zulassung zu einer Prüfung kann schriftlich beim Prüfungsausschuss bis 
eine Woche vor dem festgesetzten Prüfungstermin ohne Nennung von Gründen und oh-
ne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen wer-
den. 
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(5) Über die Zulassung entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses und 
im Zweifelsfall der Prüfungsausschuss. 

(6) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 
1. die in dem Absätzen 1 bis 3 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind und nicht bis zu dem vom Prüfungsausschuss fest-
gesetzten Termin ergänzt werden. 

 
§ 14 

Durchführung von Prüfungen 
(1)     Die studienbegleitenden Prüfungen finden in englischer Sprache statt. 
(2) Für jedes Prüfungsmodul ist ein Prüfungstermin am Ende des Semesters anzusetzen. 

Die studien-begleitenden Prüfungen sollen innerhalb eines Prüfungszeitraums stattfin-
den, der vom Prüfungsausschuss festgesetzt und bei Semesterbeginn bekannt gegeben 
wird. Die Prüfungstermine sollen so angesetzt werden, dass dadurch nach Möglichkeit 
keine Lehrveranstaltungen ausfallen. 

(3) Die Prüfungstermine werden dem Prüfling mindestens zwei Wochen vor der betreffen-
den Prüfung bekannt gegeben. Die Bekanntmachung durch Aushang ist ausreichend. 

(4) Der Prüfling hat sich auf Verlangen der aufsichtsführenden Person mit einem amtlichen 
Ausweis auszuweisen. 

(5)  Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis oder auf andere Weise glaubhaft, dass 
er wegen ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz o-
der teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, kann gestattet werden, gleichwertige 
Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Im Zweifel können Nachweise 
über die körperliche Behinderung gefordert werden. Die Prüfungsbedingungen sind so 
zu gestalten, dass Behinderte nach Möglichkeit keine Nachteile erleiden.    

 
§ 15 

Klausurarbeiten 
(1) In den Klausurarbeiten sollen Studierende nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit und 

mit beschränkten Hilfsmitteln Probleme aus Gebieten des jeweiligen Prüfungsfachs mit 
geläufigen Methoden der Fachrichtung erkennen und auf richtigem Wege zu einer Lö-
sung finden können. Problemstellung und Beantwortung erfolgen in englischer Sprache. 

(2) Eine Klausurarbeit findet unter Aufsicht statt. Über die Zulassung von Hilfsmitteln 
entscheiden die Prüfenden. 

(3) Die Prüfungsaufgaben einer Klausurarbeit werden in der Regel von nur einer prüfenden 
Person gestellt. In fachlich begründeten Fällen, insbesondere wenn in einem Prüfungs-
modul mehrere Fachgebiete zusammenfassend geprüft werden, kann die Prüfungsauf-
gabe auch von mehreren Prüfenden gestellt werden. In diesem Fall legen die Prüfenden 
die Gewichtung der Anteile an der Prüfungsaufgabe vorher gemeinsam fest; ungeachtet 
der Anteile und ihrer Gewichtung beurteilt jede prüfende Person die gesamte Klausur-
arbeit. Abweichend von Satz 3 zweiter Halbsatz kann der Prüfungsausschuss wegen der 
Besonderheit eines Fachgebiets bestimmen, dass die Prüfenden nur die Teile der Klau-
surarbeit beurteilen, die ihrem Fachgebiet entsprechen. 

(4) Klausurarbeiten sind in der Regel von zwei Prüfenden zu bewerten. Sofern der Prü-
fungsausschuss aus zwingenden Gründen eine Abweichung zulässt, sind die Gründe ak-
tenkundig zu machen. Bei nicht übereinstimmender Bewertung einer Klausurarbeit er-
gibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wenn die Dif-
ferenz der beiden Noten nicht mehr als eine Note beträgt. Beträgt die Differenz mehr, 
wird vom Prüfungsausschuss eine dritte prüfende Person bestimmt. In diesem Fall er-
gibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der drei Einzelbewertungen. Eine 
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Klausur kann jedoch nur dann als mit der Note 4,0 oder besser bewertet werden, wenn 
mindestens zwei der Noten mit 4,0 oder besser bewertet worden sind. In den Fällen des 
Abs. 3 Satz 2 bewerten die Prüfenden die Klausurarbeit gemäß § 9 Abs. 2 gemeinsam; 
liegt der Fall des Abs. 3 Satz 4 vor, wird die Bewertung für den Teil der Klausurarbeit 
vorgenommen, der dem Fachgebiet entspricht, entsprechend der vorher festgelegten 
Gewichtung der Anteile. 

 
§ 16 

Mündliche Prüfungen 
(1) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor einer prüfenden Person in Gegenwart 

eines sachkundigen Beisitzenden (§ 7 Abs. 1 Satz 3) oder von mehreren Prüfenden 
(Kollegialprüfung) als Einzelprüfung abgelegt. Hierbei wird jeder Prüfling in einem 
Prüfungsmodul grundsätzlich nur von einer Person geprüft. Beisitzende dürfen keine 
Prüfungsfragen stellen. Vor der Festsetzung der Note hat die prüfende Person die Bei-
sitzenden oder die anderen Prüfenden zu hören. 

(2) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung, insbesondere die für die 
Benotung maßgeblichen Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis 
der Prüfung ist dem Prüfling im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. 
Die Bekanntgabe und Erläuterung des Ergebnisses ist vom Prüfling schriftlich zu bestä-
tigen. 

(3) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unter-
ziehen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörende zuge-
lassen, sofern nicht bei der Meldung zur Prüfung widersprochen wird. Die Zulassung 
erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

 
III. Studium 

 
§ 17 

Prüfungen und Testate  
(1) In folgenden Modulen sind studienbegleitende Prüfungen abzulegen: 

Modul Credits 
Wintersemester WS  
WS 1    Computer Aided Engineering – Application and Programming 6 
WS 2    Dynamics of Machines and Structures 6 
WS 3    Finite Element Method – Design Optimization 6 
WS 4    Computational Signal Processing 6 
WS 5    Projektarbeit Winter-Semester 6 
Sommersemester SS  
SS 1    Advanced Computer Aided Design – Mathematical Aspects 6 
SS 2    Finite Element  Method – Dynamics and Field Problems 6 
SS 3    Computational Fluid Dynamics 6 
SS 4    Data Management 6 
SS 5    Projektarbeit Sommer-Semester 6 

(2) Als Zulassungsvoraussetzung zu den studienbegleitenden Prüfungen ist jeweils die 
Teilnahme an dem entsprechenden Fachpraktikum durch Testat nachzuweisen. 

(3) In jedem Semester ist eine Projektarbeit anzufertigen. Das Thema ist einem der Studien-
fächer angegliedert und soll dieses vertiefen.  

(4) Die Projektarbeit wird zu Beginn des Semesters ausgegeben und muss zum Ende des 
Semesters abgegeben werden. Bewertet wird die Arbeit entsprechend § 9 Absatz 3. 
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(5) Ergebnis der Projektarbeit ist eine schriftliche Dokumentation, in der Aufgabenstellung, 
Lösungsweg und Ergebnis dargelegt werden. Die Ergebnisse sind in einen von mindes-
tens 20 Minuten Dauer hochschulöffentlich zu präsentieren und zu verteidigen. 

(6) Wahlmodule können nach Maßgabe der Dozentinnen oder der Dozenten angeboten 
werden. 

 
IV. Externes Studiensemester 

 
§ 18 

Externes Studiensemester 
(1) Bei dem Studienbeginn im Wintersemester wird das Sommersemester an einer Partner-

hochschule absolviert. 
(2) Das Nähere regelt die Studienordnung. 
 

V. Masterarbeit (Thesis) und Kolloquium 
 

§ 19 
Masterarbeit (Thesis) 

(1) Die Masterarbeit von fünf Monaten Dauer soll zeigen, dass der Prüfling befähigt ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist eine praxisorientierte Aufgabe aus seinem Fachge-
biet sowohl in ihren fachlichen Einzelheiten als auch in den fachübergreifenden Zu-
sammenhängen nach wissenschaftlichen, fachpraktischen, und nach den Erfordernissen 
des Studiengangs, gestalterischen Methoden selbständig zu bearbeiten. Die Masterarbeit 
ist eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit mit einer ingenieurmäßigen Aufgaben-
stellung und einer Beschreibung und Erläuterung ihrer Lösung.  

(2) Die Masterarbeit kann von jeder prüfenden Person, welche die Voraussetzungen gemäß 
§ 7 Abs. 1 erfüllt, ausgegeben und betreut werden. Auf Antrag des Prüflings kann der 
Prüfungsausschuss auch eine Honorarprofessorin oder einen Honorarprofessor oder mit 
entsprechenden Aufgaben betraute Lehrbeauftragte gemäß § 7 Abs. 1 mit der Betreuung 
beauftragen, wenn feststeht, dass das vorgesehene Thema der Masterarbeit nicht durch 
eine fachlich zuständige Professorin oder einen fachlich zuständigen Professor betreut 
werden kann. Die Masterarbeit darf mit Zustimmung des vorsitzenden Mitgliedes des 
Prüfungsausschusses in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt wer-
den, wenn sie dort ausreichend betreut werden kann und dies vorher angezeigt wird. 

(3) Für die Themenstellung hat die Kandidatin oder der Kandidat ein Vorschlagsrecht. Auf 
Antrag sorgt das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses dafür, dass der Prüfling 
rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhält. 

 
§ 20 

Zulassung zur Masterarbeit (Thesis) 
(1) Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer  

 1. die Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 erfüllt, und 
 2. die studienbegleitenden Prüfungen, die nach der Studienordnung und dem Studien-

plan in der Regel zum Ende des 1. Semesters vorgesehenen sind, alle bestanden hat und 
von den studienbegleitenden Prüfungen, die nach der Studienordnung und dem Stu-
dienplan in der Regel zum Ende des 2. Semesters vorgesehenen sind, alle versucht und 
mindestens die Hälfte bestanden hat. 

(2) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den Prüfungsausschuss zu richten. Dem An-
trag sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt wor-
den sind: 
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1. die Nachweise über die in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen, 
2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Bearbeitung einer Masterarbeit und zur 
Ablegung der Masterprüfung im gleichen Studiengang. 

 Dem Antrag soll eine Erklärung darüber beigefügt werden, welche prüfende Person zur 
Ausgabe und Betreuung der Masterarbeit bereit ist. 

(3) Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Entscheidung über 
den Antrag ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückge-
nommen werden. 

(4) Über die Zulassung entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses und 
im Zweifelsfall der Prüfungsausschuss. Die Zulassung ist zu versagen, wenn 
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind. 
 

§ 21 
Ausgabe und Bearbeitung der Masterarbeit (Thesis) 

(1) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit und die Festlegung der Bearbeitungszeit 
erfolgen durch den Prüfungsausschuss. Als Zeitpunkt der Ausgabe gilt der Tag, an dem 
das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses das von der betreuenden Person ge-
stellte Thema der Masterarbeit der Kandidatin oder dem Kandidaten bekanntgibt. Der 
Zeitpunkt der Ausgabe des Themas der Masterarbeit ist aktenkundig zu machen. 

(2) Die Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe der Mas-
terarbeit) beträgt fünf Monate. Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so be-
schaffen sein, dass die Masterarbeit innerhalb der vorgesehenen Frist abgeschlossen 
werden kann. Im Ausnahmefall kann das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses 
auf einen vor Ablauf der Frist gestellten und begründeten Antrag die Bearbeitungszeit 
einmalig um bis zu vier Wochen verlängern. Die die Masterarbeit betreuende Person 
soll zu dem Antrag gehört werden. 

(3) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen 
der Bearbeitungszeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im Fall der 
Wiederholung gemäß § 10 Abs. 3 ist die Rückgabe nur zulässig, wenn bei der Anferti-
gung der ersten Masterarbeit von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht worden 
ist. 

(4) § 14 Abs. 5 findet entsprechend Anwendung. 
 

§ 22 
Abgabe und Bewertung der Masterarbeit (Thesis) 

(1) Die Masterarbeit ist fristgemäß bei dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses 
abzugeben. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen; bei Zustellung der 
Arbeit durch ein Beförderungsunternehmen ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei dem 
Unternehmen maßgebend. Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, 
dass die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit der entsprechend gekennzeichnete Anteil der 
Arbeit - selbständig angefertigt worden ist und keine anderen als die angegebenen 
Hilfsmittel und bei Zitaten die Quellen kenntlich gemacht worden sind. 

(2) Die Masterarbeit ist von zwei Personen zu bewerten, von denen eine die Masterarbeit 
betreut haben soll. Die zweite prüfende Person wird vom Prüfungsausschuss bestimmt; 
im Fall des § 20 Abs. 2 Satz 3 muss sie der Professorenschaft angehören. Bei nicht überein-
stimmender Bewertung durch die Prüfenden wird die Note der Masterarbeit aus dem a-
rithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, wenn die Differenz der beiden 
Noten nicht mehr als eine Note beträgt. Beträgt die Differenz mehr, wird vom Prü-
fungsausschuss eine dritte prüfende Person bestimmt. In diesem Fall ergibt sich die No-
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te der Masterarbeit aus dem arithmetischen Mittel der drei Einzelbewertungen. Die 
Masterarbeit kann jedoch nur dann mit der Note 4,0 oder besser bewertet werden, wenn 
mindestens zwei der Noten mit 4,0 oder besser bewertet worden sind. Alle Bewertungen 
sind zu begründen. 

(3) Für eine mindestens ausreichend zu bewertende Masterarbeit werden 23 Credits verge-
ben. 

 
§ 23 

Kolloquium 
(1) Das Kolloquium ergänzt die Masterarbeit und ist selbständig zu bewerten. Es dient der 

Feststellung, ob der Prüfling befähigt ist, die Ergebnisse der Masterarbeit, ihre fachli-
chen Grundlagen, ihre fachübergreifenden Zusammenhänge und ihre außerfachlichen 
Bezüge mündlich darzustellen und selbständig zu begründen und ihre Bedeutung für die 
Praxis einzuschätzen. Dabei soll auch die Bearbeitung des Themas der Masterarbeit mit 
dem Prüfling erörtert werden.  

(2) Zu Beginn des Kolloquiums soll die Masterarbeit in einem mündlichen Vortrag präsen-
tiert werden.  

(3)     Die Zulassung zum Kolloquium erfolgt nur, wenn 
 1. die in § 20 Abs. 1 genannten Voraussetzungen für die Zulassung zur Masterarbeit 

nach-gewiesen sind, 
 2. alle studienbegleitenden Prüfungen bestanden sind, 
 3. die Masterarbeit mindestens mit der Note 4,0 bewertet worden ist. 

 Der Antrag auf Zulassung ist an den Prüfungsausschuss zu richten. Dem Antrag sind die 
Nachweise über die in Satz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen beizufügen, sofern 
sie dem Prüfungsausschuss nicht bereits vorliegen; ferner ist eine Erklärung über bishe-
rige Versuche zur Ablegung entsprechender Prüfungen sowie darüber, ob einer Zulas-
sung von Zuhörenden widersprochen wird, beizufügen. Die Zulassung zum Kolloquium 
kann auch bereits bei der Meldung zur Masterarbeit (§ 20 Abs. 2) beantragt werden; in 
diesem Fall erfolgt die Zulassung zum Kolloquium, sobald alle erforderlichen Nachwei-
se und Unterlagen dem Prüfungsausschuss vorliegen. Für die Zulassung zum Kolloqu-
ium und ihre Versagung gilt im übrigen § 20 Abs. 4 entsprechend. 

(4) Das Kolloquium wird als mündliche Prüfung (§ 16) innerhalb von einem Monat nach 
Abgabe der Masterarbeit durchgeführt. Im Falle der Verhinderung des Prüflings ist un-
verzüglich ein begründeter schriftlicher Antrag an das vorsitzende Mitglied des Prü-
fungsausschusses zu stellen, das über eine Fristverlängerung entscheidet. 

(5) Das Kolloquium wird von den Prüfenden der Masterarbeit gemeinsam abgenommen 
und bewertet.  

(6) Das Kolloquium dauert zusammen mit dem Vortrag mindestens 45 Minuten und höchs-
tens 75 Minuten. Für die Durchführung des Kolloquiums finden im übrigen die für die 
mündlichen Prüfungen geltenden Vorschriften entsprechend Anwendung. 

(7) Personen, die in einem inhaltlichen Zusammenhang mit der Masterarbeit stehen (z.B. 
als externer Mitbetreuer), können vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zum Kol-
loquium auf Antrag zugelassen werden. 

(8) Für ein mindestens ausreichend zu bewertendes Kolloquium werden 7 Credits verge-
ben. 

 
VI. Ergebnis der Masterprüfung 

 
§ 24 

Ergebnis der Masterprüfung 
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(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle vorgeschriebenen studienbegleitenden 
Prüfungen bestanden sowie die Masterarbeit und das Kolloquium jeweils mindestens 
mit der Note 4,0 bewertet worden sind. 

(2) Die Masterprüfung ist nicht bestanden, wenn eine der in Absatz 1 genannten Prüfungs-
leistungen mit der Note 5,0 bewertet worden ist oder als mit der Note 5,0 bewertet gilt. 

(3) Über die nicht bestandene Masterprüfung wird ein Bescheid erteilt, der mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

(4) Auf Antrag wird nach der Exmatrikulation eine Bescheinigung ausgestellt, welche die 
erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen und deren Benotung sowie die zur Master-
prüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält. Aus der Bescheinigung muss her-
vorgehen, dass die Masterprüfung endgültig nicht bestanden worden ist. 

 
§ 25 

Zeugnis, Gesamtnote, Urkunde 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird, möglichst innerhalb von vier Wochen nach 

der letzten Prüfungsleistung, ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis enthält die Noten der 
Prüfungen, das Thema und die Note der Masterarbeit, die Note des Kolloquiums sowie 
die Gesamtnote der Masterprüfung. In dem Zeugnis wird ferner ggf. das externe Stu-
diensemester aufgeführt. 

(2) Zur Ermittlung der Gesamtnote für das Master-Studium werden die Noten für die ein-
zelnen benoteten Prüfungsleistungen gemäß  § 17 Absatz 1, der Masterarbeit gemäß § 
19 in Verbindung mit § 22 Absatz 3 und des Kolloquiums gemäß § 23 Absatz 8 zu-
nächst mit den jeweiligen ausgewiesenen Credits multipliziert. Die Summe der gewich-
teten Noten wird anschließend durch die Gesamtzahl der einbezogenen Credits divi-
diert. 

(3) Das Zeugnis ist von dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses zu unterzeich-
nen. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung er-
bracht worden ist. 

(4) Gleichzeitig mit dem Zeugnis gemäß Absatz 1 wird eine Urkunde ausgehändigt, die die 
Verleihung des Master-Grades beurkundet. Die Master-Urkunde ist von der Rektorin 
oder dem Rektor zu unterzeichnen und trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 
Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

(5) Zusätzlich wird ein Diploma Supplement ausgestellt. 
 

VII. Schlussbestimmungen 
 

§ 26 
Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Studierenden auf Antrag Einsicht in 
seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, in die darauf bezogenen Gutachten der Prüfenden 
und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2) Die Einsichtnahme ist binnen eines Monats nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses 
oder des Bescheides über die nicht bestandene Masterprüfung zu beantragen. § 32 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Wiederein-
setzung in den vorigen Stand gilt entsprechend. Das vorsitzende Mitglied des Prüfungs-
ausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

(3) Die Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen, die sich auf eine Prüfung oder eine er-
gänzende Studienleistung beziehen, wird auf Antrag bereits nach Ablegung der jeweili-
gen Prüfung gestattet. Der Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses zu stellen. Im übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 
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§ 27 

Ungültigkeit von Prüfungen 
(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der 

Bekanntgabe der Noten oder nach dem Aushändigung des Zeugnisses oder der Be-
scheinigung nach § 24 Abs. 4 bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die 
Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung getäuscht worden ist, 
entsprechend berichtigen und die Masterprüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden 
erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses oder der Bescheinigung nach § 24 Abs. 4 bekannt, wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Prüfling die Zulassung vorsätzlich zu 
Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen 

(3) Das unrichtige Prüfungszeugnis oder die unrichtige Bescheinigung nach § 24 Abs. 4 ist 
einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und 
Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Prüfungs-
zeugnisses oder der Bescheinigung nach § 24 Abs. 4 ausgeschlossen. 

 
§ 28 

Inkrafttreten, Veröffentlichung 
Diese Masterprüfungsordnung wird im Verkündigungsblatt der Fachhochschule Bielefeld - 
Amtliche Bekanntmachungen - veröffentlicht und tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
in Kraft.  

 
-------------------------------------- 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereiches Maschinen-
bau vom 31.10.2003. 
 
Bielefeld, den 18.03.2004        
 
 
 
gez. Prof. Dr. B. Rennen-Allhoff 
          Rektorin 
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Anlage 1 zur Masterprüfungsordnung 
 
Umrechnungstabelle gem. § 9 Abs. 5 
 

rechnerischer Wert ECTS-Grade ECTS-Definition 
1,0 bis 1,5 A excellent 
1,6 bis 2,0 B very good 
2,1 bis 3,0 C good 
3,1 bis 3,5 D satisfactory 
3,6 bis 4,0 E sufficient 
4,1 bis 5,0 F/FX fail 

 


